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Europäischer Gerichtshof erlaubt
Verbot von Fremdinvestoren

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 
haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Recht,
im Falle von Rechtsanwaltsgesellschaften Fremdinvestoren zu 
verbieten. 

Diese Beschränkung der Niederlassungsfreiheit und des freien 
Kapitalverkehrs ist nach Ansicht der EuGH-Richter durch zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt. Ein Mit-
gliedstaat kann grundsätzlich davon ausgehen, dass ein Rechts-
anwalt nicht in der Lage wäre, seinen Beruf unabhängig und unter
Beachtung seiner Berufs- und Standesp� ichten auszuüben, wenn 
er einer Gesellschaft angehörte, zu deren Gesellschaftern Perso-
nen zählen, die ausschließlich als reine Finanzinvestoren handeln, 
ohne den Rechtsanwaltsberuf auszuüben, so die EuGH-Richter 
weiter in ihrer Urteilsbegründung.

Diese Entscheidung unterstützt eine langjährige Forderung der 
Bundeszahnärztekammer nach ähnlichen Vorgaben für zahnärzt-
liche Praxen, um Patientinnen und Patienten vor renditegetriebe-
nen Ein� üssen von Finanzinvestoren zu schützen.

EU-Chemikalienagentur prüft Ethanol – 
Gesundheitsverbände warnen vor Einschränkungen

Angesichts eines laufenden Prüfverfahrens der EU-Chemikalien-
agentur zur Gefahreneinstufung von Ethanol warnen die Spit-
zenverbände der deutschen Ärzte- und Zahnärzteschaft, der 
Apotheker und die Deutsche Krankenhausgesellschaft die Bun-
desregierung eindringlich vor den Folgen einer nachteiligen 
Einstufung des bewährten Desinfektionsmittels als CMR-Sub-
stanz (cancerogen/mutagen/reproduktionstoxisch). Als Konse-
quenz wären die Verfügbarkeit und der Einsatz von Ethanol auf- 
grund der in Deutschland geltenden Arbeitsschutzregelungen 
stark eingeschränkt oder sogar verboten.

Der Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, Konstantin von 
Laffert, unterstrich, dass Ethanol aufgrund seiner überlegenen 

Wirksamkeit als Desinfektionsmittel in Arzt- und Zahnarztpraxen 
von essenzieller Bedeutung ist und für einen wirksamen Infek-
tionsschutz sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für 
das Gesundheitspersonal unabdingbar ist.

Europäische Union legt Aktionsplan
zur Cybersicherheit vor

Als erste gesundheitspolitische Initiative der neuen EU-Kommis-
sion wurde Mitte Januar der Aktionsplan Cybersicherheit im Ge-
sundheitswesen vorgestellt.

Vor dem Hintergrund zahlreicher Hackerangriffe auf Kranken-
häuser soll mit dem Aktionsplan das Bewusstsein für die Gefah-
ren von Cyberangriffen gestärkt und die Akteure mit verschie-
denen Maßnahmen unterstützt werden. So ist unter anderem 
vorgesehen, dass die Europäische Agentur für Cybersicherheit 
ein spezielles Unterstützungszentrum für Gesundheitseinrichtun-
gen schaffen wird, um deren Cyberresilienz auszubauen.

Gesundheit als Schwerpunkt
der polnischen Ratspräsidentschaft

Am 1. Januar hat Polen turnusgemäß den rotierenden Vorsitz 
des Rates der Europäischen Union übernommen. Das Motto der 
polnischen EU-Ratspräsidentschaft lautet: „Sicherheit Europa!“.

Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung von sieben Dimensionen 
der europäischen Sicherheit, zu denen ausdrücklich auch der 
Bereich Gesundheit gehört. Im Kern geht es dabei vor allem um 
drei Bereiche: die digitale Transformation der Gesundheitsversor-
gung, wozu die Umsetzung des Europäischen Gesundheitsdaten-
raumes gehört, die psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen sowie die Gesundheitsförderung und Krankheits-
prävention.
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